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Das neue Gesetz sieht auch den Schutz besonderer Objekte vor, namentlich
von

1. Naturdenkmälern wie Wasserfällen, Felsblöcken usw.
2. besonders wichtigen Aussichtspunkten,
3. der Flora, und zwar nicht nur der Wiesenflora, sondern auch von

Einzelbäumen oder Baumgruppen und Wäldern usw.,
4. malerischen Landschaften als Teile besonders wertvoller Gebiete wie

z. B. des Muzzanersees.

In Voraussicht unvermeidlicher Schadenersatzforderungen bei erzwungenen

Expropriationen wird dem zuständigen Departement die Schaffung einer
besondern Kasse empfohlen, welche vor allem aus den beträchtlichen Einkünften

der Grundgewinnsteuer gespiesen würde.
Dies ist in großen Zügen das neue Gesetz, das Francesco Chiesa entworfen

hat und das während zwei Jahrzehnten dem Tessiner Heimatschutz harte und
ausdauernde Arbeit gekostet hat. Mit neunzig Jahren übergibt nun Chiesa
seinen Posten Prof. Manlio Foglia, der von allen diesen Dingen noch frei und
unbeschwert, jedoch ein Mann guten Willens ist, von dem man ersprießliche
Arbeit erhoffen darf.

Man muß allerdings zugeben, daß, wenn man die Augen auf alles richtet,
was heutzutage in unserem Kanton gebaut wird, auf die sinnlose Bau-Anarchie
schaut, die fast überall herrscht, dann ist wenig Grund auf gute Hoffnung.
Auch außerhalb der Bauprobleme: hat doch jüngst der Staatsrat die Konzession

zur Nutzung von zwei Wasserfällen erteilt - der wenigen, die noch übrig
bleiben im Maggiatal: des Wasserfalls von Giumaglio und bei Maggia. Ein
Tal, das schon grausam ,entwässert' und entstellt worden ist, noch des
schäumenden Lebens dieser zwei schönsten Wasserfälle zu berauben, ist so schlimm
wie in einem Gesicht das Licht der Augen auszulöschen. Piero Bianconi
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